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Vor mir liegt der von Ulrich Dausendschön-Gay, Christine Domke und Sören Ohlhus
herausgegebene Sammelband »Wissen in (Inter-)Aktion, Verfahren der
Wissensgenerierung in unterschiedlichen Praxisfeldern«, Berlin 2010. Da läge er
nicht, wenn ich nicht selbst einen Beitrag beigesteuert hätte. [1](Juristisches) Wissen
über Bilder vermitteln, S. 281-311. Darin habe ich noch einmal meine Sicht als Legal
McLuhanite zusammengefasst und die Gelegenheit wahrgenommen über die – nicht
so recht … Continue reading Der Band ist aus einer Tagung im Zentrum für
Interdisziplinäre Forschung in Bielefeld (ZiF) im November 2006 hervorgegangen
und teilt die Probleme aller Tagungsbände. Die Tagung war für die Teilnehmer
interessant. Aber lesen wird ihre Beiträge wohl kaum jemand. Wer würde dort gar
rechtssoziologisch einschlägige Beiträge suchen? Bevor ich den Band im Regal zur
letzten Ruhe bringe, will ich drei solcher Beiträge erwähnen mit dem Hinweis, dass
nicht viel versäumt, wer sie nicht liest.
Die »Fälle« der Juristen haben es Soziologen, Ethnologen und Linguisten angetan.
Die Konstitution des Sachverhalts (oder Konstruktion des Rechtsfalls) ist auch
Gegenstand empirischer Forschung gewesen. Insbesondere eine Projektgruppe des
Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte hat sich auf diesem Gebiet
betätigt. (Der arme Universitätsjurist fragt sich, ob den Historikern die Geschichte
ausgegangen ist.) Daraus sind verschiedene Veröffentlichungen hervorgegangen,
insbesondere ein Sammelband herausgegeben von Jeannette Schmid/Thomas
Drosdeck/Detlef Koch: Der Rechtsfall – ein richterliches Konstrukt, Baden-Baden
1997. Der Beitrag von Kent D. Lerch zu dem eingangs genannten Sammelband (S.
225-247) fasst die Ergebnisse der Studie noch einmal zusammen: Wissen oder
Willkür? Zur Konstruktion des Rechtsfalls durch den Richter. Eigentlich ging es um
ein interessantes und witziges Experiment, das mit einem fiktiven Arzthaftungsfall
die vermutlich unterschiedliche Reaktion von 52 Richtern überprüfen sollte. Dazu
wurde eine Prozess-Situation hergestellt, in der die Probanden den Fall von Anfang
bis Ende durchspielen konnten. Sie konnten einen Verhandlungstermin bestimmen,
Parteien, Zeugen und Sachverständige laden, Fragen stellen und Beweis erheben
und sollten am Ende ihr Urteil fällen. Das Vorgehen der Richter war durchaus nicht
einheitlich und auch ihr Urteil fiel nicht einheitlich aus, die Differenzen waren aber
nicht dramatisch. Doch irgendwelche Determinanten, die das Verfahren in eine
bestimmte Richtung gelenkt hätten, konnten nicht ausgemacht werden. Auffallend
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war nur eine Bevorzugung der Anspruchsgrundlage, die die arbeitsökonomisch den
geringsten Aufwand verursachte. Da Verfahrens- und Urteilsvarianzen nicht auf
systematische Einflüsse zurückgeführt werden konnten, konnte »nur noch der bloße
Zufall als Erklärung herangezogen werden«. Im Grund eine schöne Bestätigung der
richterlichen Arbeitsweise, insbesondere der sogenannten Relationstechnik.
S. 259-279 folgt ein zweiter Beitrag, der sich mit der Sachverhaltsrekonstruktion im
Strafverfahren befasst: Ludger Hoffmann, Wissensgenerierung: der Fall der
Strafverhandlung. Er bildet ein Beispiel dafür, wie Soziologen und Linguisten für ihre
Mikroanalysen zunächst einen eindrucksvollen Begriffsapparat aufbauen und dann
bei der Fallbearbeitung in erster Linie Trivialitäten anhäufen (müssen), um den
Beobachtungsgegenstand in den Griff zu bekommen. Man lernt, wenn man es nicht
schon weiß, dass es im Strafverfahren nicht um schlichte Tatsachenfeststellung und
glatte Subsumtion geht. Aber verallgemeinerungsfähige Aussagen habe ich der
Arbeit von Hoffmann nicht entnehmen können.
Der genannte Sammelband enthält – merkwürdigerweise an ganz anderer Stelle –
noch einen weiteren Beitrag, der sich ethnographisch mit den Vorgängen im
Strafverfahren befasst, und zwar mit »Konstruktion von Glaubwürdigkeit«: Stefan
Wolff, Defensives Wissensmanagement im Strafverfahren (S. 71-90). Wir erfahren,
dass die Glaubwürdigkeit eines Zeugen keine allgemeine Eigenschaft einer Person
oder einer Aussage ist, sondern das Ergebnis voraussetzungsvoller Leistungen der
Beteiligten, dass sich im Vollzug der Situation vor Ort ergibt. Auch hier erfährt man
nichts aufregend Neues. Die als Frage formulierte These lautet: »Das deutsche
Strafverfahren ist einerseits programmatisch auf die Ermittlung von Wahrheit
ausgerichtet. Im Hinblick darauf könnte man erwarten, dass dem Gericht an einer
möglichst breiten Wissensbasis für seine Entscheidungen gelegen ist. Andererseits
fällt auf, dass die Beteiligten keineswegs jedes mögliche wissen in foro zur Kenntnis
nehmen, dokumentieren oder berücksichtigen. Dem außen stehenden Beobachter
drängt sich sogar gelegentlich der Eindruck auf, hier eine Form von strategischer
Ignoranz beobachten zu können.« (S. 72) Was da konkret an Wissen ausgespart
bleibt, sind Glaubwürdigkeitsgutachten, die von den Gerichten praktisch nur
eingeholt werden, wenn es um Kinder oder Opferzeugen insbesondre bei
Sexualdelikten geht. Dass solcher Verzicht kritisch sei, wird aber gar nicht
behauptet. Zu unserer Überraschung erfahren wir nur dass »Gerichte die
Vergangenheit grundsätzlich nur im Format des vorliegenden Falles
[rekonstruieren]. Nur das, was zur Fallkonstruktion und Fallentscheidung nötig ist,
wird in Betracht gezogen – mehr nicht.« Deshalb muss niemand diesen Beitrag
lesen.
Der kritische Stachel, mit dem die Sozialwissenschaften einmal in der Rechtspraxis
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herumstocherten, ist anscheinend abgebrochen.

Anmerkungen

Anmerkungen

↑1

(Juristisches) Wissen über Bilder vermitteln, S. 281-311. Darin habe ich noch
einmal meine Sicht als Legal McLuhanite zusammengefasst und die
Gelegenheit wahrgenommen über die – nicht so recht geglückten –
Klausurenexperimente im Projekt »Visuelle Rechtskommunikation« zu
berichten.
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